Betr.: Sonderklassehonorare

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Wie Sie wissen, haben Gemeinderäte der Grünen, der ÖVP und der FPÖ gemeinsam den Verfassungsgerichtshof angerufen und den Paragraphen des Wr. Landesgesetzes, der die Sonderklassehonorare für ärztliche Leistungen regelt, angefochten. 

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat dann in seinem Urteil vom 30.3.2007 zum Thema „ärztliche Sonderklassehonorare“ die Bestimmungen aus formaljuristischen Gründen aufgehoben, sich aber gleichzeitig dahingehend ausgesprochen, dass ärztliche Privathonorare in der Sonderklasse zulässig sind.
Der VfGH hat eine Frist bis zum 31. März 2008 gesetzt, um die Regelungen anzupassen.

Eine Möglichkeit der Sanierung der bisherigen Handhabung wäre vermutlich (ein entsprechendes Rechtsgutachten wurde bereits seitens der Wr. Ärztekammer in Auftrag gegeben) der Abschluss einer Betriebsvereinbarung zwischen Betriebsrat und Rektorat der MUW.

Gleichzeitig hat sich nun die Stadt Wien für einen Infrastrukturbeitrag (ein Anteil der Honorare soll ähnlich wie bei den anderen Gemeinde Wien Spitälern an die Stadt Wien gezahlt werden) ausgesprochen; einige Professoren möchten in Zukunft nur mehr Honorare an Abteilungsleiter ohne Berücksichtigung der nachgeordneten ÄrzteInnen; andere Stimmen fordern eine fairere Aufteilung der Honorare zwischen den unterschiedlichen Fächern. Auch wird eine bessere Transparenz der Zahlungen eingefordert - die Berechnungsgrundlage der Auszahlung soll, ohne dies einfordern zu müssen, Anspruchberechtigten zur Kenntnis gebracht werden.

Wir werden uns als Betriebsrat bemühen, möglichst bald eine Betriebsvereinbarung mit dem Rektorat abzuschließen. Unser Ziel ist es, die derzeitige Regelung beizubehalten und sobald als möglich einen rechtskonformen Zustand herzustellen. Es darf zu keiner Reduktion der ärztlichen Einkünfte kommen.

Über den Fortschritt der Verhandlungen werden wir berichten.

Thomas Szekeres

Für den Betriebsrat

